
Rücksendetermin 
sofort

Anmeldung als Direktaussteller

Anmeldung als Direktaussteller (Zutreffendes bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen bzw. ankreuzen)

und Anerkennung der Teilnahmebedingungen

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Direktausstellers 

Bitte zurück an
  NürnbergMesse GmbH 
Veranstaltungsteam 
Messezentrum 
90471 Nürnberg 
standanmeldung@nuernbergmesse.de 
F +49 9 11 86 06-12 00 51

7.  Wir ordnen unser Angebot in die Produktgruppen auf beigefügtem
Blatt ein.

8. Angebotsschwerpunkt:
(Bitte nur eine der Produktgruppen 1– 8 eintragen!)

9. Wir tragen unsere Ausstellungsgüter und/oder Dienstleistungen auf
beigefügtem Blatt ein.

10. Anmeldung von Mit- und Unterausstellern:
(Nur mit Genehmigung der Ausstellungsleitung)
Bearbeitungsgebühr je EUR 90

Firma 

Ansprechpartner 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon/Mobil

Erlaubnispflichtige Schusswaffen müssen gegen Diebstahl auf dem 
Ausstellungsstand mechanisch gesichert werden. Weitere Informationen 
und Auflagen unter Punkt 5 der Besonderen Teilnahmebedingungen.

1. Wir bestellen Standfläche in Zelthallen
Mietpreise und Leistungen siehe Punkt 6 der Besonderen Teilnahme
bedingungen. Wir wünschen folgende Standart und Standfläche
 (Abmessungen im Meterraster):

Front _________ m Tiefe _________ m Fläche _________ m²

	  Reihenstand, keine Mindestgröße (1 Seite offen) EUR  86/m²

	   Eckstand, Mindestgröße: 15 m² (2 Seiten offen) EUR  92/m²

	   Kopfstand, Mindestgröße: 25 m² (3 Seiten offen) EUR  98/m²

	   Blockstand, Mindestgröße: 30 m² (4 Seiten offen) EUR 104/m²

2. Wir bestellen Standfläche im Freigelände 
 Stand im Freigelände, Mindestgröße: 20 m² EUR  46/m² 

Front _________ m Tiefe _________ m Fläche _________ m²

3. Wir verpflichten uns zur Zahlung des AUMABeitrags in Höhe von
EUR 0,60/m² (siehe Punkt 6 der Besonderen Teilnahmebedingungen).

4.  Wir verpflichten uns zur Abnahme des KatalogPflichteintrag zum Preis
von EUR 40 (siehe Punkt 13 der Besonderen Teilnahme bedingungen).

5. Wir verpflichten uns, in den Zelthallen mindestens 2,50 m hohe Stand
begrenzungswände an allen geschlossenen Seiten unserer Standfläche
anzubringen und Bodenbelag zu verlegen.
			Wir verwenden eigenes Standbaumaterial oder beauftragen einen

eigenen Messebauer.

6. Wir haben folgenden Platzierungswunsch (kein Rechtsanspruch):

Bitte senden Sie uns die  
Anmelde unterlagen nur einmal zu!  
(Post oder Fax oder EMail oder Online)

Firmenname Direktaussteller 

Inhaber/Geschäftsführer 

Straße 

PLZ, Ort, Land 

Tel. (Firma) Fax (Firma) 

EMail (Firma) 

Internet

UStIdNr. 

Ansprechpartner 

Tel. Fax 

EMail (Hinweis: an o. g. E-Mail werden Zugangsdaten versendet!) 

Korrespondenzadresse* 

Rechnungsadresse/Empfangsbevollmächtigter* inkl. EMail (s. Pkt. 7 der Besonderen Teilnahmebedingungen) 

* nur falls abweichend 

Einordnung im Aussteller 
verzeichnis unter Name  

Alle genannten Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist.
Die beiliegenden Besonderen und Allgemeinen Teilnahmebedingungen inkl. der Information zum Datenschutz sowie die Zulassungskriterien haben wir zur Kenntnis genommen 
und erkennen wir in allen Punkten an. Die genannten Firmendaten und Exponate können bereits erfasst und veröffentlicht werden.  
Auf beigefügtem Vordruck nennen wir den von uns gewünschten Mitaussteller.
Wir können jederzeit der werblichen Nutzung unserer Daten durch die NürnbergMesse GmbH schriftlich (NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg) oder per EMail 
(data@nuernbergmesse.de) widersprechen.

27.–29. 3. 2020, Schloss Lembeck, Schloss 2, 46286 Dorsten (Lembeck) 



Firmenname 
Direktaussteller

Produktgruppen (Produktverzeichnis)  
der Publikumsmesse  
Internationale Jagd- und Schützentage  
Schloss Lembeck 2020

Unser Angebot als Direkt aussteller 
ist unter folgenden Nummern einzuordnen:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

©  Copyright (1974–2020) NürnbergMesse GmbH 

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder  inhaltliche Verwertung, auch von Teilen, nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung der NürnbergMesse GmbH.

 1. Jagd- und Schießkultur 
	1.1. Jagd / Sportwaffen 
	1.2. Flintenschießen
	1.3. Jagdzubehör
	1.4. Optik
	1.5. Munition
	1.6. Messermanufaktur
	1.7. Fallen / Fallenbau
	1.8. Mobile Jagdhütte
	1.9. Mobiler Kühl und Zerwirkraum 
	1.10. Reviereinrichtungen / Revierbedarf
	1.11. Schießbrillen 
	1.12. Gravuren / Waffenveredelung 
	1.13. Waffenpflegemittel
	1.14. Schaftholz
	1.15. Carbonschaft 
	1.16. Tresore
	1.17. Wildfutter
	1.18. Wildlebensraumberater
	1.19. Tierpräparationen
	1.20. Schießkino 
	1.21. Bogenbau / Bogenzubehör
	1.22. Forstbedarf
	1.23. Jagdhütte
	1.24. Munitionspulver & Wiederladen

 2. Tiere, Hunde, Hundezubehör 
	2.1. Hundezubehör / Hundeaccessoires 
	2.2. Hundefutter
	2.3. Jagdhundeverbände / vereine / züchter 
	2.4. Falknerei

 3. Bekleidung, Schuhe
	3.1. Bekleidung
	3.2. Schuhe

 4. Landleben 
	4.1. Accessoires
	4.2. Federkielstickerei
	4.3. Hirschhornschnitzerei
	4.4. Holzbildhauerei
	4.5. Holzprodukte
	4.6. Kunst
	4.7. Drechselkunst
	4.8. Museum
	4.9. Schmuck
	4.10. Schleifsteine
	4.11. Möbel
	4.12. Lampenschirmmanufaktur
	4.13. Porzellanmanufaktur
	4.14. Auktionshaus
	4.15. Reinigung und Pflege

 5. Automobil
	5.1. Automobilbranche
	5.2. Offroadreifen

 6. Reisen
	6.1. Jagdreisen
	6.2. Tourismus

 7. Kulinarik
	7.1. Gastronomie 
	7.2. Feinkost / Spezialitäten
	7.3. Brauerei
	7.4. Spirituosen / Weine
	7.5. Kochen

 8. Medien, Verlage, Verbände, Schulen
	8.1. Fachbücher
	8.2. Jagd und Naturfilme 
	8.3. Verlag / Zeitschriften 
	8.4. Verband / Verein 
	8.5. Jagdschule 
	8.6. Versicherung 
	8.7. Messen
	8.8. Organisationen

Ausstellungsgüter und/oder Dienstleistungen 
des Direktausstellers (in Stichworten)

(Deutsch)

(Englisch)



Besondere Teilnahmebedingungen 
der Publikumsmesse Internationale Jagd-  
und Schützentage Schloss Lembeck 2020

Alle genannten Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist.

 Nicht ausgestellt und angeboten werden dürfen:
a.  Kriegswaffen nach dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen 

(KrWaffKontrG) in Deutschland. Hierunter fallen auch Darstellungen von 
Kriegswaffen in Prospekten, Filmen o. ä., die vertragsanbahnende Rechts
geschäfte zur Folge haben können.

b.   Vollautomatische Waffen, die keine Kriegswaffen sind; als Waffen in diesem 
Sinne zählen wie oben ausgeführt u.a. auch vollautomatischschießende funk
tionierende Airsoft, Luftdruck, Federdruck und CO2Waffen anderer Art 
sowie gegebenenfalls auch Platzpatronen und Gas und Signalwaffen. Ganz 
oder teilweise vollautomatischschießende funktionierende Waffen sind nach 
dem deutschen Waffengesetz verboten und das BKA stellt bzgl. den Inter
nationalen Jagd und Schützentagen Schloss Lembeck 2020 keine Ausnah
megenehmigung dafür aus; bereits ein Import solcher Gegenstände stellt in 
Deutschland einen Straftatbestand dar.

c.  Unbrauchbar gemachte Kriegswaffen, insbesondere abgeänderte vollautoma
tische Kriegswaffen, die zu Dekowaffen umgebaut wurden.

d.  Einzelteile unbrauchbar gemachter Kriegswaffen.
5.3 Direktverkauf, Erwerb und Weitergabe von Messegut  

Der Direktverkauf ist auf den Internationalen Jagd und Schützentagen Schloss 
Lembeck 2020 gestattet. Nicht verkauft werden dürfen jedoch solche Waffen 
und Munition, deren Umgang vom Waffengesetz her verboten sind oder einer 
Erlaubnis bedürfen. Zudem wird auf Ziffer 5.2 verwiesen.

5.4 Schießanlagen und Zieldarstellungen
Alle Arten von Schießanlagen – neben solchen zum Schießen mit erlaubnis
pflichtigen Schusswaffen ausdrücklich auch solche zum Schießen mit Luftdruck, 
Federdruck und CO2Waffen und mit allen AirsoftVersionen – bedürfen zudem 
auch einer behördlichen Genehmigung der Stadt Dorsten (Schießerlaubnis), 
deren Erteilung ebenfalls von den  Ergebnissen der Sicherheitsüberprüfung durch 
den Schießstandsachverständigen abhängig ist.
Dahingehend muss der beabsichtigte Betrieb einer Schießanlage – gleich welcher 
Art – bei der Anmeldung der Messeleitung schriftlich angezeigt werden.
Die Messeleitung wird nötigenfalls die Beantragung einer behördlichen Schieß
erlaubnis veranlassen.
Sowohl auf eigentlichen Schießanlagen als auch auf Laser und sonstigen virtu
ellen Schießanlagen, bei denen keine Projektile in Richtung des Ziels fliegen, ist 
darauf zu achten, dass als Zieldarstellung keinesfalls Menschen oder menschen
ähnliche Ziele zur Verwendung kommen dürfen – sowohl auf statischen Schei
ben, als auch in Videos, Trickfilmen oder Cartoons.

5.4 Diebstahlsicherung, Waffensicherung, Standverantwortlicher
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass erlaubnispflichtige Schusswaf
fen mit Stahlseilen mechanisch gesichert werden müssen. Eine Zwischenschal
tung reiner Kunststoffteile (Kabelbinder) sowie eine Befestigung der Stahlseile 
am Stand mittels kurzer Holzschrauben ohne Konterung ist nicht zulässig. Die 
Vorgabe einer zusätzlichen Sicherung mittels Stahlseilen gilt ausdrücklich auch 
für die Aufbewahrung der Schuss waffen in normalen MessebauVitrinen (Aus
nahme: eigene IndividualVitrinen mit eigenen massiveren Schließungen und Indi
vidualSchlüsseln oder Alarmsicherung der Vitrinen). Funktionierende Munition 
muss in abschließbaren Behältnissen (Vitrinen) aufbewahrt werden. Die ständige 
Anwesen heit von Standpersonal ersetzt keine mechanische Sicherung. Im Falle 
einer unzureichenden Sicherung behält sich der Veranstalter vor, Maßnahmen 
zur Sicherung auf Kosten des Ausstellers vorzunehmen.

6. Mietpreis in Zelthallen und auf dem Freigelände je angefangenem m² 
Standfläche
EUR  86 Reihenstand (1 Seite offen)
EUR  92 Eckstand (2 Seiten offen)
EUR  98 Kopfstand (3 Seiten offen)
EUR 104 Blockstand (4 Seiten offen) 
EUR  46  Freigelände
Die Standart ist abhängig von der Aufplanung, es besteht kein Anspruch auf eine 
bestimmte Standart.
Der Mietpreis schließt ein:  
  Mietweise Überlassung der Standfläche während Aufbau, Laufzeit und Abbau.
  Allgemeine Bewachung der Ausstellungshallen. Allgemeine Beleuchtung der 

Ausstellungshallen. Allgemeine Reinigung der Gänge.
Für den AUMA Ausstellungs und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft 
werden je m² Standfläche EUR 0,60 erhoben und abgeführt.

1. Veranstaltungsort, Dauer, Öffnungszeiten
Veranstaltungsort: Wasserschloss Lembeck, Schloss 2, 46286 Dorsten (Lembeck)
Dauer: Fr 27. – So 29. März 2020
Öffnungszeiten: Fr 27. – So 29. März 2020 jeweils 10:00 –18:00 Uhr 

2. Veranstalter
 NürnbergMesse GmbH 
Messezentrum, 90471 Nürnberg, Deutschland 
T +49 9 11 86 060, F +49 9 11 86 0682 28 
B2C@iwa.info
www.jagdundschuetzentage.com 
www.nuernbergmesse.de 
Geschäftsführer: Dr. Roland Fleck, Peter Ottmann
Registergericht Nürnberg HRB 761
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albert Füracker, MdL
Bayerischer Staatsminister der Finanzen und für Heimat

3.  Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlagen für die Teilnahme an der Publikumsmesse Internationale 
Jagd und Schützentage Schloss Lembeck 2020 sind die Besonderen Teilnahme
bedingungen für die Publikumsmesse Jagd und Schützentage Schloss Lembeck 
2020 sowie die Allgemeinen Teilnahmebedingungen (einschließlich Ergänzungs
vereinbarung) für Messen und Ausstellungen, die organisatorischen (z. B. Aus
steller informationen), technischen und die übrigen  Bestimmungen, die dem Aus
steller vor Veranstaltungsbeginn zugehen.
Erbringt die  NürnbergMesse auf Grund gesonderter Beauftragung weitere 
Messe  services durch einen ServicePartner, so gelten hierfür im Falle einer Nicht
über ein stimmung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Service
Partners vorrangig vor diesen Besonderen Teilnahmebedingungen.

4. Zulassung/Standflächenbestätigung
 Siehe Punkt 2 der Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Messen und Aus

stellungen. 
Für Rücktritte nach der Standflächenbestätigung gilt Punkt 7 der Allgemeinen 
Teil nahmebedingungen für Messen und  Ausstellungen.
Anmeldeschluss ist der 6. März 2020.

5. Aussteller und zugelassene Ausstellungsgüter, Besucher
5.1 Aussteller, Altersbeschränkung 

Als Aussteller sind zugelassen: Hersteller, Importeure, Großhändler, Handels
vertreter und Verlage des In und Auslandes mit Produkten und Dienstleistun
gen, die in die vorgegebenen Produktgruppen eingeordnet werden können. Alle 
Ausstellungsgüter sind in der Anmeldung zu bezeichnen. Nicht zugelassen sind 
Güter, die gegen die Bestimmungen des gewerblichen Rechtschutzes in Deutsch
land verstoßen (Plagiate).

5.2 Zugelassene Ausstellungsgüter, nicht zugelassene Ausstellungsgüter 
Der Aussteller erkennt die am Messeort geltenden waffenrechtlichen gesetzli
chen Bestimmungen sowie nachstehende Auflagen an und verpflichtet sich zu 
deren Beachtung. Im Falle der Zuwiderhandlung trotz Abmahnung ist der Ver
anstalter berechtigt, den Aussteller von den laufenden Internationalen Jagd und 
Schützentagen Schloss Lembeck 2020 auszu schließen.
Ausgestellt werden dürfen:
a.    Waffen und Produkte, die in die vorgegebenen Produktgruppen und zum 

Thema der  Internationalen Jagd und Schützentage Schloss Lembeck 2020 als 
Publikumsmesse für Jagdund Sportwaffen passen. 
In Zweifelsfällen entscheidet die Messeleitung.

b.  „Verbotene Waffen und Gegenstände“ (nach deutschem Waffengesetz). 
Eine Präsentation ist nur mit der entsprechenden Genehmigung des Bundes
kriminalamtes möglich.

c.  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
 –  Lampen, die konkret zur Anbringung auf Schusswaffen konstruiert sind,
 –  Lampen (i.d.R. Taschenlampen), die mit einer entsprechenden  Vorrichtung 

zur Anbringung an Waffen verbunden sind,
 –   separate Vorrichtungen zur Anbringung an Waffen ohne Lampe 
 nach deutschem Waffengesetz VERBOTEN sind.
  Hierbei ist es unerheblich, ob Vorrichtung und/oder Lampe bereits an  einer 

Waffe befestigt ist oder nicht. Ebenso ist die Waffenart unerheblich, auf 
der die Anbringung erfolgen soll, d.h. das Verbot bezieht sich nicht nur auf 
erlaubnispflichtige Schusswaffen, sondern auch auf Luftdruck, Federdruck, 
CO2Waffen und AirsoftWaffen. Ausnahmegenehmigungen zur Präsentation 
auf den Internationalen Jagd und Schützentagen Schloss Lembeck 2020 kön
nen über die Messeleitung beantragt werden.

 



Besondere Teilnahmebedingungen 
der Publikumsmesse Internationale Jagd-  
und Schützentage Schloss Lembeck 2020
(Fortsetzung)

Alle genannten Preise (wenn nicht anders gekennzeichnet) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist.

 7. Zahlungsbedingungen
 Mit der Anmeldebestätigung kann dem Aussteller eine Voraus zahlung in Höhe 

von 25 % der voraussichtlichen Standflächenmiete berechnet werden.
 Mit der Standflächenbestätigung wird dem Aussteller die gesamte Stand

flächen miete unter Anrechnung der Vorauszahlung berechnet. Die Voraus
zahlung wird zurückerstattet, wenn keine Zulassung und keine Standflächen
bestätigung erfolgt.

 Die Rechnungen sind zu dem auf der jeweiligen Rechnung an ge gebenen Ter
min fällig und ohne Abzug zahlbar. Sämtliche Zahlungen sind unter Angabe der 
Rechnungsnummer spesenfrei und in EURO zu entrichten.

 Sofern der Aussteller im Anmeldeformular eine abweichende Rechnungsadresse 
angibt, bevollmächtigt er die angegebene Person/Firma zum Empfang der Rech
nung und der sonstigen Zahlungsaufforderungen. Hierdurch wird der Aussteller 
von seiner Zahlungsverpflichtung nicht befreit.  
Für nachträgliche Änderungen der Rechnung, die vom Aussteller zu vertreten 
sind, kann die NürnbergMesse eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50 erheben.
Ein Anspruch auf die zugeteilte Standfläche besteht erst nach vollstän diger 
Bezahlung der Rechnungen. Der Nachweis der Bezahlung ist vom Aussteller zu 
erbringen. 
Der Aussteller stimmt dem Versand von Rechnungen durch den Veranstalter per 
EMail (elektronischer Rechnungsversand) zu. Sofern der Aussteller keinen elek
tronischen Rechnungsversand wünscht, kann er diesem schriftlich oder in Text
form widersprechen.

 8.  Versicherung
Der Aussteller ist grundsätzlich verpflichtet, selbst für einen ausreichenden Ver
sicherungsschutz zu sorgen. Der Abschluss einer Ausstellungsversicherung zur 
Abdeckung des Transport und Aufenthaltrisikos wird empfohlen und kann über  
einen Rahmenvertrag durch den Veranstalter vermittelt werden.

 9. Veränderungen
Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung abzusagen, örtlich und zeitlich 
zu verlegen, die Dauer zu verändern oder – falls die Raumverhältnisse, behörd
liche Anordnungen oder nach Auffassung des Veranstalters andere zwingende 
Umstände es erfordern – die dem Aussteller zur Verfügung gestellte Fläche zu 
verlegen, in den Abmessungen zu verändern und zu beschränken. Hieraus ergibt 
sich für den Aussteller nicht das Recht, vom Mietvertrag zurückzutreten.

10.  Auf- und Abbau
Aufbau: Di 24. – Do 26. März 2020 jeweils  8:00 – 20:00 Uhr 
Ausstellungsstände, mit deren Aufbau bis Donnerstag, 26. März 2020, 15:00 
Uhr, nicht begonnen wurde, werden vom Veranstalter gestaltet, sofern nicht 
anderweitig darüber verfügt wird. Hieraus entstehende Kosten gehen zu Lasten 
des Ausstellers.

Abbau:    So 29. März 2020 19:00 – 20:00 Uhr 
   Mo 30. März 2020 8:00 – 20:00 Uhr 
Der Aussteller verpflichtet sich, die angegebenen Zeiten einzuhalten, insbeson
dere seine Standfläche bis spätestens Montag, 30. März 2020, 20:00 Uhr kom
plett zu räumen. Sollte der Aussteller dieser Verpflichtung nicht nachkommen 
und es infolge dessen zu einer Kollision mit dem Aufbau der Folgeveranstaltung 
kommen, so ist der Aussteller verpflichtet, alle hierdurch entstehenden Kosten 
zu tragen. Dies betrifft insbesondere gegen den Veranstalter gerichtete Schaden
ersatzansprüche.

11.  Standgestaltung, Standbetreuung
11.1  Standgestaltung

Der Aussteller ist für die Standausstattung und gestaltung selbst verantwortlich.
Alle offenen Seiten sollten nach Möglichkeit als frei zugänglich gestaltet werden.
Die Mindesthöhe beträgt 2,50 m.
Weitere Auflagen zur Standgestaltung bleiben vorbehalten.
Alle weiteren Standbegrenzungswände, Fußböden, Hallenwände,   Installations 
und Feuerschutzeinrichtungen sowie sonstige feste Halleneinbauten dürfen 
weder beklebt, benagelt, gestrichen oder anderweitig beschädigt werden.
Bodenbeläge in den Ausstellungsständen dürfen nur mit Doppelklebeband (aus
schließlich mit lösemittelfreien Klebebändern: tesafix Nr. 4964) befestigt werden.
Der Aussteller verpflichtet sich, diese Auflagen zu erfüllen. Bei Zuwider-
hand lungen entstehen gegebenenfalls Schadenersatzansprüche des Ver-
anstalters bzw. der betroffenen Nachbaraussteller.

11.2 Standbetreuung
  Kein Abbau von Ausstellungsständen

Die Veranstaltung endet am letzten Messetag um 18 Uhr. Jeder Aussteller ver
pflichtet sich, bis zu diesem Zeitpunkt  
   seine Standfläche mit Standpersonal zu besetzen
   nicht mit dem Abbau des Ausstellungsstandes zu beginnen
Jede Zuwiderhandlung kann vom Veranstalter mit einer Vertragsstrafe an 
den Aussteller geahndet werden. Die Vertragsstrafe beträgt 20 % der 
Nettostand miete. Der Ver anstalter behält sich außerdem vor, den Aussteller 
von zukünftigen Beteiligungen an den Internationalen Jagd und Schützentagen 
Schloss Lembeck auszuschließen.

12.  Ausstellerausweise
Jeder Aussteller erhält entsprechend der Größe seines Ausstellungsstandes für 
das erforderliche Stand und Bedienungspersonal bis 10 m² Standfläche in den 
Zelthallen und 30 m² im Freigelände 3 Ausweise und für je weitere volle 10 m² 
einen weiteren Ausweis kostenlos, jedoch nicht mehr als 10 Ausweise. Diese 
Ausweise gelten für die Laufzeit der Veranstaltung sowie für die Auf und Abbau
zeit. Darüber hinaus benötigte Ausstellerausweise können für Berechtigte zum 
Preis von EUR 25 einschließlich gesetz licher Mehrwertsteuer gekauft werden.

13. Marketing-Services (= Direktaussteller)
Der Veranstalter stellt jedem Aussteller einen ca. einjährigen – auch nach Messe 
laufzeit aktiven – Eintrag in der Aussteller und Produktdatenbank zur Verfügung:
		Eintrag von Firmenname, Anschrift, versteckter E-Mail-Adresse und Logo
		Firmenbeschreibung (maximal 4.000 Zeichen)
		Unbegrenzte Einordnung in die Produktgruppen (Produktverzeichnis)
		Link von der MesseWebsite zur AusstellerWebsite. Der Aussteller schaltet 

einen Gegenlink.
		Möglichkeit der laufenden Aktualisierung des InternetEintrags
Der Aussteller verpflichtet sich zur Abnahme des KatalogPflichteintrages zum 
Preis von EUR 40. Die Berechnung erfolgt mit der Standmiete. Bei Inanspruch
nahme von Teil leistungen kann keine Preisermäßigung gewährt werden.

14.  Mitaussteller
Mitaussteller sind Unternehmen, die mit eigenem Personal und eige nem Ange
bot auf dem Stand des Ausstellers (= Direktausstellers)  auf treten. Die Selbst
ständigkeit muss auch ohne räumliche Trennung erkennbar sein.
Mitaussteller können nur zugelassen werden, wenn die auf dem Anmeldevor
druck für Mitaussteller abgefragten Angaben vollständig ausgefüllt sind und den 
Teilnahme bedingungen der Veranstaltung  entsprechen.

15. Teilnahmegebühr für Mitaussteller
Der Veranstalter stellt jedem Mitaussteller einen ca. einjährigen – auch nach der 
Messe laufzeit aktiven – Eintrag in der Aussteller und Produktdatenbank zur Ver
fügung.
		Leistungen siehe Punkt 13
Darüber hinaus erhält der Mitaussteller folgende OnlineWerbemittel:
		Leistungen siehe Punkt 13
Der Aussteller verpflichtet sich für jeden von ihm gemeldeten Mitaussteller zur 
Bezahlung der Teilnahmegebühr zum Preis von EUR 90. Die Be rech nung erfolgt 
mit der Standmiete oder zu einem späteren Zeitpunkt. Bei Inanspruch nahme von 
Teilleistungen kann keine Preis ermäßigung gewährt werden.

16.  Ausstelleransprüche, Schriftform, Erfüllungsort, Gerichtsstand
Alle Ansprüche des Ausstellers gegen den Veranstalter sind schriftlich geltend zu 
machen. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem letzten Tag der Veranstaltung. 
Vereinbarungen, die von diesen Bedingungen oder den sie ergänzenden Bestim
mungen abweichen, bedürfen der Schriftform.
Es sind ausschließlich deutsches Recht und der deutsche Text maß gebend.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürnberg. Dem Veranstalter bleibt es jedoch 
vorbehalten, seine Ansprüche bei dem Gericht des Ortes geltend zu machen, an 
dem der Aussteller seinen Sitz hat.



1.  Anmeldung
Die Anmeldung zu einer Messe oder Ausstellung (Veranstaltung) erfolgt auf dem 
Vordruck „Anmeldung“, der vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unter
zeichnen ist. Alternativ kann die Anmeldung online durch vollständiges Ausfüllen 
und Absenden des Onlineformulars und ggf. zusätzlicher Bestätigung eines per 
EMail erhaltenen Links erfolgen.  
Die Anmeldung ist ein Vertragsangebot an den Veranstalter und kann nicht mit 
Bedingungen und Vorbehalten versehen werden, insbe sondere stellen Platzierungs
wünsche keine Bedingung für die Teilnahme dar.
Mit der Unterzeichnung des Anmeldevordrucks oder Absenden des Onlineformulars 
bzw. zusätzlicher Bestätigung eines per EMail erhaltenen Links werden die Allge
meinen und Besonderen Teilnahmebedingungen verbindlich vom Anmeldenden an
erkannt und in das Angebot aufgenommen. Er haftet dafür, dass auch die von ihm 
auf der Veranstaltung beschäftigten Personen diese Bedingungen einhalten.

2.  Zulassung/Standflächenbestätigung
Über die Zulassung des Anmeldenden und der angemeldeten Gegenstände zu der 
Veranstaltung entscheidet der Veranstalter durch eine Standflächenbestätigung in 
Schrift oder Textform (z. B. EMail).
Mit der Zulassung kommt der Vertrag zustande. In die Anmeldung aufgenommene 
Vorbehalte oder Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch den Veranstalter. Weicht der Inhalt der Zulassung wesentlich 
vom Inhalt der Anmeldung ab, so kommt der Vertrag nach Maßgabe der  
Zu lassung zustande, wenn der Aussteller nicht innerhalb von 2 Wochen nach  
Zugang schriftlich widerspricht.
Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht. Gehen bei dem Veranstalter vor 
Ablauf der Anmeldefrist mehr Anmeldungen ein, die dem Anforderungsprofil ent
sprechen, als Ausstellungsfläche vorhanden ist, entscheidet der Veranstalter über 
die Zulassung nach billigem Ermessen. Er ist ferner berechtigt, eine Beschränkung 
der angemeldeten Ausstellungsgegenstände vorzunehmen.
Die Zulassung gilt nur für die angemeldeten Ausstellungsgegenstände, die in der 
Standflächenbestätigung bestimmten Aussteller und die darin angegebene Stand
fläche. Andere als die angemeldeten und zugelassenen Gegenstände dürfen nicht 
ausgestellt werden. 
Soweit ein Aussteller seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Veran
stalter bereits einmal nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist, kann dieser 
Aussteller von der Zulassung ausgeschlossen werden.

3.  Standflächenzuteilung
Sie wird vom Veranstalter unter Berücksichtigung der Produktgruppen und der 
Gliederung der jeweiligen Veranstaltung sowie der zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten vorgenommen. In der Anmeldung geäußerte Platzierungswünsche 
werden nach Möglichkeit beachtet. Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der 
Anmeldungen ist für die Standflächenzuteilung nicht allein maßgebend.
Der Veranstalter ist berechtigt, dem Aussteller im Einzelfall aus wichtigem Grund 
nachträglich eine von der Zulassung abweichende Standfläche zuzuteilen, Größe, 
Maße und Lage zu ändern, ohne dass der Aussteller Rechte herleiten kann. Von der 
Notwendigkeit einer solchen Maßnahme macht der Veranstalter dem Aussteller 
unverzüglich Mitteilung, wobei er ihm nach Möglichkeit eine gleichwertige andere 
Standfläche zuteilt. Verändert sich die Standmiete, so erfolgt Erstattung oder 
Nachberechnung. Der Aussteller ist berechtigt, innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt 
der Mitteilung seine Anmeldung zurückzunehmen. Der Aussteller muss in Kauf 
nehmen, dass sich bei Beginn der Messe oder Ausstellung die Lage der übrigen 
Standflächen gegenüber dem Zeitpunkt der Zulassung verändert hat; Ansprüche 
kann er hieraus nicht herleiten.
Ein Tausch der zugeteilten Standfläche mit einem anderen Aussteller sowie eine 
teilweise oder vollständige Überlassung der Standfläche an Dritte ist ohne Zustim
mung des Veranstalters nicht gestattet.

4.  Gemeinschaftsaussteller
Standflächen werden grundsätzlich nur als Ganzes und nur an einen Vertrags
partner überlassen. Hiervon können gegebenenfalls Ausnahmen gemacht werden.
Wollen mehrere Aussteller gemeinsam eine Standfläche mieten, so haben sie in der 
Anmeldung einen von ihnen bevollmächtigten gemeinschaftlichen Ausstellungs
vertreter zu benennen, der verbindlicher Ansprechpartner des Veranstalters ist.

5.  Mitaussteller
Für die Benutzung der Standfläche durch ein weiteres Unternehmen mit eigenen 
Produkten und eigenem Personal (Mitaussteller) sind ein besonderer Antrag des 
Direkt ausstellers und eine Bestätigung der Anmeldung durch den Mitaussteller 
selbst, sowie eine Zulassung durch den Veranstalter erforderlich. Die Zulassung 
eines oder mehrerer Mitaussteller unterliegt einer zusätzlichen Gebühr.  
Für die Erfüllung aller Ausstellerverpflichtungen durch den oder die Mitaussteller 
haftet der Hauptaussteller, gegebenenfalls neben dem Mitaussteller. 

Für den Antrag werden, abgesehen von Telefonnummer, Faxnummer und EMail 
Adresse weitere personenbezogene Daten des Mitausstellers erfasst. Auch 
Struktur daten des Mitausstellers werden abgefragt und erfasst. Mit der Anmel
dung des Mitausstellers versichert der Direktaussteller zur Weitergabe dieser 
Daten des Mitausstellers ausreichend befugt zu sein.

6.  Standmieten, Pfandrecht
Die Höhe der Mietsätze und die Zahlungsweise sind in den Besonderen Teilnahme
bedingungen festgelegt.
Die Bezahlung der Standmietenrechnung zu den festgesetzten Terminen ist Voraus 
setzung für die Nutzung der zugeteilten Standfläche. Beanstandungen der Rechnung 
werden nur berücksichtigt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.
Zur Sicherung der Forderungen behält sich der Veranstalter vor, das Vermieter
pfandrecht auszuüben und das Pfandgut nach schriftlicher Ankündigung freihändig 
zu verkaufen. Eine Haftung für Schäden an dem Pfandgut wird, außer im Falle von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, nicht übernommen.

7.  Rücktritt von der Anmeldung, Teilstornierung der Standfläche
Sagt der Aussteller ab, storniert er einen Teil der Standfläche oder nimmt er an der 
Veranstaltung nicht teil, ist der Veranstalter berechtigt, die gemietete Standfläche 
oder den stornierten Teil der gemieteten Standfläche anderweitig zu nutzen und 
an Dritte zu vermieten. Stornierungserklärungen des Ausstellers haben stets in 
Schrift oder Textform zu erfolgen.
Soweit dem Aussteller kein zwingendes gesetzliches Rücktritts bzw. Kündigungs
recht zusteht, bleibt der Aussteller nach der Zulassung auch bei Stornierung oder 
Teilstornierung zur Zahlung einer Stornogebühr wie folgt verpflichtet:
  bis 90 Tage vor Beginn der Veranstaltung 50%
  bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung 80% und
  ab 29 Tage vor Beginn der Veranstaltung fällt die volle Höhe der vereinbarten 

Standmiete für die stornierte Standfläche an.
Dem Aussteller bleibt in jedem dieser Fälle der Nachweis vorbehalten, dass sich der 
Veranstalter infolge der Stornierung, der Teilstornierung oder der Nichtteilnahme 
weitere im Abschlag unberücksichtigte Aufwendungen erspart hat und Vorteile 
erlangt hat. Sofern für die Veranstaltung noch andere freie Standflächen im Umfang 
der an den Aussteller vermieteten Standfläche zur Verfügung stehen, kann sich der 
Aussteller jedoch dabei in der Regel nicht darauf berufen, der Veranstalter habe 
durch eine anderweitige Vermietung oder Nutzung der Standfläche oder eines 
Teils der Standfläche Vorteile, insbesondere in Form der erzielten Miete, erlangt.

8.  Widerruf der Zulassung
Der Veranstalter ist zum Widerruf der Zulassung und zur anderweitigen Vergabe 
der Standfläche in folgenden Fällen berechtigt:
  Die Standfläche wird nicht rechtzeitig, das heißt bis spätestens 24 Stunden vor 

der offiziellen Eröffnung, erkennbar belegt.
  Der Aussteller lässt im Falle der Nichtzahlung der Standmiete zu den festgesetzten 

Terminen eine vom Veranstalter gesetzte Nachfrist fruchtlos verstreichen.
  Über das Vermögen des Ausstellers wird ein Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenz verfahrens gestellt, mangels Masse abgewiesen oder ein Insolvenz
verfahren wurde bereits eröffnet.

  Die Voraussetzungen für die Standflächenbestätigung seitens des angemeldeten 
Ausstellers sind nicht mehr gegeben oder dem Veranstalter werden nachträglich 
Gründe bekannt, deren rechtzeitige Kenntnis eine Nichtzulassung gerechtfertigt 
hätten.

  Der Aussteller verstößt gegen das Hausrecht des Veranstalters.
Auch in diesen Fällen behält sich der Veranstalter die Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen vor. Der Aussteller hat seinerseits keine Ansprüche auf 
Schadenersatz.

9.   Stornierung von Miet-Ausstellungsständen und weiteren Dienstleistungen
Nach der Zulassung hat der Aussteller eine Vergütung auch dann zu zahlen, wenn 
er absagt oder nicht teilnimmt. Der Veranstalter behält sich darüber hinaus vor, 
Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Storniert der Aussteller die Bestellung 
von MietAusstellungsständen und/oder weiteren Dienstleistungen, ist eine Storno 
gebühr abhängig vom Bestellwert zu zahlen:
  90 Tage bis 15 Tage vor Aufbaubeginn (siehe Besondere Teilnahmebedingungen) 

der Veranstaltung 25 % des Bestellwertes
  14 Tage bis 1 Tag vor Aufbaubeginn (siehe Besondere Teilnahmebedingungen) 

der Veranstaltung 80 % des Bestellwertes
  ab Aufbaubeginn fällt die volle Höhe an.
Dem Aussteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass die von ihm verlangte 
Kostenbeteiligung zu hoch ist.

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
für Messen und Ausstellungen

Im Falle einer Nichtübereinstimmung gelten die Besonderen Teilnahmebedingungen 
vorrangig vor den Allgemeinen Teilnahmebedingungen.
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10. Ausschluss von Gegenständen
Der Veranstalter kann verlangen, dass Gegenstände entfernt werden, die in der 
Anmeldung nicht enthalten waren oder sich als belästigend, gefährdend oder sonst 
wie ungeeignet erweisen oder nachweislich gegen gewerbliche Schutzrechte 
verstoßen. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so erfolgt die Entfernung 
der Gegenstände durch den Veranstalter auf Kosten des Ausstellers. Im Falle einer 
dem Aussteller nachgewiesenen Schutzrechtsverletzung (z.B. auf Grund einer rechts 
kräftigen gerichtlichen Entscheidung gegen den Aussteller) kann der Veranstalter 
den Aussteller von der Teilnahme an einer Folgeveranstaltung ausschließen.

11.  Standaufbau, Standausstattung, Standgestaltung
Der Ausstellungsstand muss dem Gesamtplan der Veranstaltung angepasst sein.
Der Veranstalter behält sich vor, den Aufbau unpassend oder unzureichend ausge
statteter Stände zu untersagen oder auf Kosten des Ausstellers abzuändern.
Die Standfläche muss während der gesamten Dauer der Veranstaltung zu den  
festgesetzten Öffnungszeiten ordnungsgemäß ausgestattet und mit fachkundigem  
Personal besetzt sein. Der Aufbau muss spätestens bis zum Aufbauendtermin 
abgeschlossen und der Stand von Verpackungsmaterial geräumt sein. Der Abtrans
port von Ausstellungsgütern und der Abbau von Ständen vor Schluss der Veran
staltung ist unzulässig.
Firmenname und Sitz des Ausstellers müssen durch eine Standbeschriftung deutlich 
sichtbar gemacht werden.
Im Falle einer Nichtübereinstimmung gelten die Besonderen Teilnahmebedingungen 
vorrangig vor den Allgemeinen Teilnahmebedingungen.
Eine Überschreitung der festgesetzten Höhenbegrenzung für die Stände bedarf der 
Zustimmung des Veranstalters. Das gleiche gilt für die Ausstellung von besonders 
schweren Ausstellungsgütern. Verankerungen im Hallenboden sind nicht zulässig.
Nach Beendigung der Veranstaltung ist der Grundaufbau, soweit er vom Veran
stalter erstellt worden ist, unbeschädigt zurückzugeben und der ursprüngliche 
Zustand wieder herzustellen. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung ver
ursacht oder nicht unverzüglich nach Schadenseintritt gemeldet wurden, hat der 
Aussteller zu ersetzen.

12.  Höhere Gewalt, Veranstaltungsabsage
Kann der Veranstalter auf Grund höherer Gewalt oder durch sonstige Umstände, 
die er nicht zu vertreten hat, die Veranstaltung nicht durchführen, so hat er die 
Aussteller unverzüglich hiervon zu unterrichten.
Grundsätzlich entfällt der Anspruch auf Standmiete, jedoch kann der Veranstalter 
vom Aussteller bei ihm in Auftrag gegebene Arbeiten in Höhe der entstandenen 
Aufwendungen in Rechnung stellen, soweit das Ergebnis der Arbeiten für den 
Aussteller noch von Interesse ist.
Sollte der Veranstalter in der Lage sein, die Veranstaltung zu einem späteren Termin 
durchzuführen, so hat er die Aussteller hiervon unverzüglich zu unterrichten.
Die Aussteller sind berechtigt, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang dieser 
Mitteilung ihre Teilnahme zu dem veränderten Termin abzusagen. In diesem Falle 
haben sie Anspruch auf Rückerstattung bzw. Erlass der Standmiete.
Muss der Veranstalter auf Grund Eintritts höherer Gewalt oder auf Grund sonstiger 
Umstände, die er nicht zu vertreten hat, eine begonnene Veranstaltung verkürzen 
oder absagen, so hat der Aussteller keinen Anspruch auf Rückzahlung oder Erlass 
der Standmiete.

13.  Auf- und Abbauausweise, Ausstellerausweise
Der Aussteller erhält für sich und für die während des Auf und Abbaus eingesetzten 
Hilfskräfte gegebenenfalls Auf und Abbauausweise. Diese gelten nur während der 
Auf und Abbauzeit und berechtigen nicht zum Betreten des Ausstellungsgeländes 
während der Veranstaltung.
Für die Laufzeit der Veranstaltung erhalten die Aussteller für sich und die von ihnen 
beschäftigten Personen eine begrenzte Anzahl von Ausstellerausweisen, die zum 
kostenlosen Zutritt berechtigen.
Die Ausweise sind auf den Namen ausgestellt und vom Inhaber eigenhändig zu 
unterschreiben. Sie sind nicht übertragbar und nur gültig in Verbindung mit einem 
amtlichen Ausweis. Bei Missbrauch wird der Ausweis ersatzlos eingezogen.
Durch die Aufnahme von Mitausstellern erhöht sich die Zahl der Ausweise nicht.
Zusätzlich benötigte Ausweise sind gegen Berechnung erhältlich.

14.  Werbung
Werbung aller Art ist innerhalb der vom Aussteller angemieteten Standfläche für 
die eigene Firma des Ausstellers und nur für die von ihr hergestellten oder vertrie
benen Erzeugnisse und/oder Dienstleistungen erlaubt, soweit diese angemeldet 
und zugelassen sind.
Die Verwendung von Geräten und Einrichtungen, durch die optisch und/oder 
akustisch eine gesteigerte Werbewirkung erzielt werden soll, bedürfen der schrift
lichen Genehmigung des Veranstalters.
Werbung außerhalb der vom Aussteller angemieteten Standfläche ist nur möglich 
im Rahmen der vom Veranstalter angebotenen Werbe und Sponsoringmaßnahmen.
Werbung politischen Charakters ist grundsätzlich unzulässig.

15.  Fotografien, Zeichnungen, Filmaufnahmen
Der Veranstalter ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen und Filmaufnahmen 
vom Ausstellungsgeschehen, von den Ausstellungsbauten und ständen und den 
ausgestellten Gegenständen anfertigen zu lassen und für Werbung oder Presse
veröffentlichungen zu verwenden, ohne dass der Aussteller aus irgendwelchen 
Gründen Einwendungen dagegen erheben kann. Das gilt auch für Aufnahmen, die 
Presse oder Fernsehen mit Zustimmung des Veranstalters direkt anfertigen.
Aufträge für Fotografien, Zeichnungen und Filmaufnahmen des Ausstellungsstandes 
gegen Entgelt darf der Aussteller nur an die vom Veranstalter zugelassenen und 
mit einem entsprechenden Ausweis versehenen Dienstleistungsunternehmen ver
geben. Mit der Anfertigung vor Beginn und nach Schluss der täglichen Öffnungs
zeit dürfen nur diese Dienstleistungsunternehmen beauftragt werden. Andere 
Dienstleistungsunternehmen erhalten zu diesen Zeiten keinen Einlass.
Dem Aussteller ist es nicht gestattet, Fotografien, Zeichnungen und Filmaufnahmen 
von Ständen und Ausstellungsgütern anderer Aussteller anzufertigen.

16.  Direktverkauf
Der Direktverkauf ist nicht gestattet, sofern er nicht durch die Besonderen Teil 
nahmebedingungen ausdrücklich zugelassen wird. Im Fall des genehmigten 
Direktverkaufs sind die Verkaufsobjekte mit deutlich lesbaren Preisschildern zu 
versehen. Die Beschaffung und Einhaltung von gewerbe und gesundheitspolizei 
lichen Genehmigungen sind Sache des Ausstellers.

17. Reinigung und Standflächenräumung
Der Veranstalter sorgt für die allgemeine Reinigung des Messe und Ausstellungs
geländes und der Hallengänge. Die Reinigung des Standes obliegt dem Aussteller.
Sie muss täglich vor Öffnung der Veranstaltung beendet sein. Bei der Vergabe 
der Standreinigung soll sich der Aussteller des vom Veranstalter eingesetzten 
Reinigungsunternehmens bedienen. 
Ist die Räumung der Standfläche nicht rechtzeitig bis zum Ende der offiziellen 
Abbau zeit erfolgt, ist der Veranstalter berechtigt, eine Gebühr in Höhe von 
EUR 300 pro m² zu berechnen. Der Veranstalter ist zudem berechtigt, zurück
gelassene Ausstellungsstände und/oder Exponate auf Kosten des Ausstellers zu 
entsorgen. Für Beschädigungen an zurückgelassenen Ausstellungsständen und/
oder Exponaten oder deren Abhandenkommen übernimmt der Veranstalter keine 
Haftung.

18.  Bewachung
Die allgemeine Bewachung des Messe und Ausstellungsgeländes geschieht durch 
Beauftragte des Veranstalters. Durch die allgemeine Bewachung bleibt die in 
Punkt 19 getroffene Haftungsregelung unberührt.
Der Aussteller ist für die Beaufsichtigung seines Standes und seiner Ausstellungs
gegenstände selbst verantwortlich. Ihm wird dringend empfohlen, seinen Stand 
beaufsichtigen zu lassen und Schäden durch geeigneten Versicherungsschutz 
abzuwenden. Zur Nachtzeit müssen wertvolle, leicht zu entfernende Gegenstände 
unter Verschluss genommen werden.
Für eine zusätzliche Standbewachung muss sich der Aussteller auf seine Kosten 
des vom Veranstalter eingesetzten Bewachungsunternehmens bedienen.

19.  Haftung, Versicherung, Unfallschutz
Der Veranstalter haftet unbeschränkt nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit sowie für Schäden wegen der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit.
In allen anderen Fällen haftet der Veranstalter nur
  bei der Verletzung von Kardinalpflichten. Kardinalpflichten sind Pflichten, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Aussteller regelmäßig vertrauen darf.

  soweit der Veranstalter gesetzlich zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung 
verpflichtet oder dies üblich ist.

  soweit der Veranstalter in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch 
genommen bzw. eine qualifizierte Vertrauensstellung innehat.

In diesen Fällen haftet der Veranstalter jedoch nur für den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden (damit in der Regel nicht für Folgeschäden) und auch 
dann nur höchstens bis EUR 100.000 je Schadensfall. Die Haftungsbegrenzung gilt 
nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlichrechtlichen Sondervermögen. Im Übrigen ist die Haftung wegen einfacher 
oder mittlerer Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Diese Haftungsbegrenzung gilt auch 
für das Verhalten der Erfüllungs und Verrichtungsgehilfen des Veranstalters.
Der Aussteller/Mit und Gemeinschaftsaussteller haftet seinerseits für etwaige 
Schäden, die durch ihn, seine Angestellten, seine Beauftragten oder seine Aus 
stellungsgegenstände und einrichtungen an Personen oder Sachen schuldhaft 
verursacht werden.
Der Abschluss einer Ausstellerversicherung wird dringend empfohlen.
Der Aussteller ist verpflichtet, an den ausgestellten Maschinen und Geräten 
Schutzvorrichtungen anzubringen, die den berufsgenossenschaftlichen Unfallver
hütungsvorschriften entsprechen. Der Veranstalter ist berechtigt, das Ausstellen 
oder die Inbetriebnahme von Maschinen und Geräten nach seinem Ermessen zu 
untersagen.

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
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20.  Gewerblicher Rechtschutz
Die Sicherstellung der Urheberrechte oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte 
an den Ausstellungsobjekten ist Sache des Ausstellers. Ein sechsmonatiger Schutz 
von Beginn einer Ausstellung an auf Grund des Gesetzes betreffend den Schutz 
von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen vom 18.3.1904 (RGBl. S. 141) tritt 
nur ein, wenn der Bundesminister für Justiz für eine bestimmte Ausstellung eine 
entsprechende Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht hat (siehe 
Besondere Teilnahmebedingungen, Messepriorität).

21. Hausrecht und Hausordnung, Zuwiderhandlungen, Rauchverbot
Der Aussteller unterwirft sich während der Veranstaltung auf dem gesamten 
Messe gelände dem Hausrecht des Veranstalters. Die Haus und Benutzungs
ordnung des Veranstalters ist zu beachten. Den Anordnungen der Beschäftigten 
und Beauftragten des Veranstalters, die sich durch einen Dienstausweis legiti
mieren, ist Folge zu leisten. Verstöße gegen die Allgemeinen und Besonderen 
Teilnahmebedingungen oder gegen die Anordnungen im Rahmen des Hausrechts 
sowie die Haus und Benutzungsordnung berechtigen den Veranstalter, wenn die 
Zuwiderhandlungen nach Aufforderung nicht eingestellt werden, zur sofortigen 
entschädigungslosen Schließung des Standes zu Lasten des Ausstellers. 
Auf dem gesamten Messegelände gilt ein generelles Rauchverbot. Das Rauchen ist 
ausschließlich in den speziell gekennzeichneten Bereichen gestattet. 

22.  Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Nürnberg. Das gilt auch für den Gerichtsstand, wenn der Mieter 
Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist oder keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Der Veranstalter ist auch berechtigt, den 
Aussteller an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

23. Datenschutzhinweis
Personenbezogene Daten werden von dem Veranstalter als verantwortlicher Stelle 
im Sinne des Datenschutzrechts und gegebenenfalls von unseren ServicePartnern 
unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzvorschriften zur Betreuung und In
formation von Kunden und Interessenten sowie zur Abwicklung der angebotenen 
Dienstleistungen verarbeitet (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b EUDSGVO).
Gemäß des Grundsatzes der Datensparsamkeit und Datenvermeidung werden 
nur solche Daten verarbeitet, die zwingend zu den genannten Zwecken benötigt 
werden. Personenbezogene Daten werden selbstverständlich vertraulich behan
delt und durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen bestmöglich geschützt. 
Es haben nur befugte Personen Zugriff auf Ihre Daten, die jeweils mit der tech
nischen, kaufmännischen und kundenverwaltenden Betreuung befasst sind. 
Soweit gesetzlich erforderlich, wurden selbstverständlich die entsprechenden 
Auftrags verarbeitungsverträge abgeschlossen.
Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, bis das Vertragsverhältnis 
mit dem Veranstalter beendet ist und die Daten auch aus anderen rechtlichen 
Gründen (z. B. wegen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen) nicht mehr benötigt 
werden.
Jeder Aussteller hat das Recht zur Beschwerde über diese Datenverarbeitung  
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für Datenschutz und kann unter den  
gesetzlichen Voraussetzungen Auskunft, Berichtigung, Löschung oder die  
einge schränkte Verarbeitung verlangen, der Verarbeitung widersprechen  
oder sein Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen.  
Für Fragen stehen die NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürn
berg / data@nuernbergmesse.de oder ihr Datenschutzbeauftragter 
(datenschutz@nuernbergmesse.de) gerne zur Verfügung.

24. Datennutzung zu werblichen Zwecken
Der Veranstalter ist daran interessiert, die Kundenbeziehung mit seinen Ausstel
lern zu pflegen und ihnen Informationen und Angebote über eigene ähnliche 
Veranstaltungen und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Daher werden die 
mit Einreichung der Anmeldung übermittelten Daten (Firmenname, Anschrift, 
Tele fon/Faxnummer und EMailAdresse) von dem Veranstalter und gegebenen
falls von seinen ServicePartnern verarbeitet, um entsprechende veranstaltungs
bezogene Informationen und Angebote gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f EUDSGVO per 
EMail zu versenden.
Der Verwendung der Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann je-
derzeit gegenüber dem Veranstalter widersprochen werden; dies gilt 
auch für ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in Verbindung steht. 
Bei erfolgtem Widerspruch werden die Daten nicht mehr für diesen Zweck ver
arbeitet. Der Wider spruch kann ohne Angabe von Gründen formfrei erfolgen, 
ohne dass hierfür gesonderte Kosten neben den üblichen Übermittlungskosten 
nach den Basis tarifen anfallen. Er sollte an NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 
90471 Nürnberg oder data@nuernbergmesse.de gerichtet werden.

25. Salvatorische Klausel
Sollten die Teilnahmebedingungen teilweise rechtsunwirksam oder lückenhaft sein, 
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrages 
nicht berührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, die unwirksame Bestim
mung durch eine solche Regelung zu ersetzen bzw. die Lücke durch eine solche 
Regelung auszufüllen, mit der der von den Parteien verfolgte wirtschaftliche 
Zweck am ehesten erreicht werden kann.



1. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
Alle öffentlichrechtlichen Sicherheitsvorschriften, insbesondere die Vorschriften 
der Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauverord
nung – SBauVO) sind durch den Aussteller einzuhalten. Insbesondere ist der 
Aussteller verpflichtet, nur einwandfrei gewartete und gesicherte Apparate und 
Ausstellungsgegenstände in die Messehallen einzubringen, die allen gesetzlichen 
Vorschriften über die technische Sicherheit der Arbeitsmittel entsprechen.

2. Rettungswege
Rettungswege in der Ausstellungshalle müssen ständig, auch während des Auf 
und Abbaus, freigehalten werden. Zuwiderhandlungen werden mit Bußgeld 
belegt.

3. Eingebrachte Gegenstände
Requisiten und Ausschmückungen sowie sonstige Gegenstände müssen aus 
schwer entflammbarem Material bestehen.
Pyrotechnische Gegenstände, brennbare Flüssigkeiten und anderes brenn
bares Material, insbesondere Packmaterial, dürfen nur in besonderen von der 
NürnbergMesse zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten aufbewahrt werden.
Bei dem Betrieb von Laseranlagen sind die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, auch soweit für Besucher zugängliche Bereiche 
betroffen sind.

4. Brandschutzordnung und Sicherheitskonzept
Die NürnbergMesse hat eine Brandschutzordnung erlassen, die durch Aushang 
bekannt gemacht ist; diese ist Vertragsgegenstand.
Die NürnbergMesse wird im Vollzug der Verordnung über Bau und Betrieb von 
Sonderbauten (Sonderbauverordnung – SBauVO) in Abstimmung mit zuständigen 
Behörden ein Sicherheitskonzept erstellen. Dessen Umsetzung wird im Rahmen 
der bestehenden Verträge gesondert geregelt werden.

5. Ordnungsdienst, Ordnungsdienstleiter
Die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und die Beachtung der Vorgaben der 
Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonderbauver ordnung 
– SBauVO) wird durch einen besonderen Ordnungsdienst überwacht, der 
Ordnungsdienstleiter ist befugt, insbesondere bei Gefährdung der Sicherheit  
der Veranstaltung bindende Weisungen zu erteilen.

6. Veranstaltungsleiter und Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik
Der von der NürnbergMesse bestellte Veranstaltungsleiter hat für die Einhal
tung der öffentlichrechtlichen Sicherheitsvorschriften und insbesondere der 
Vorschriften der Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten (Sonder
bauverordnung – SBauVO) zu sorgen. Der Veranstaltungsleiter ist insbesondere 
auch befugt, die Veranstaltung aufzulösen. Den Anordnungen des Veranstal
tungsleiters ist unbedingt Folge zu leisten.
Die Person des Veranstaltungsleiters bzw. dessen Vertreter werden mit ausrei
chend zeitlichem Vorlauf schriftlich vor der jeweiligen Veranstaltung bekannt 
gegeben.
Der Veranstaltungsleiter ist über besondere Vorkommnisse, welche die Sicherheit 
der Veranstaltung beeinträchtigen können, umgehend zu unterrichten.
Der Verantwortliche für Veranstaltungstechnik muss die Sicherheit und Funktions
fähigkeit der technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte hinsichtlich des 
Brandschutzes während der offiziellen Öffnungszeit gewährleisten.
Der Veranstaltungsleiter oder der Vertreter ist während der offiziellen Öffnungs
zeit der Ausstellung ständig persönlich anwesend, der Verantwortliche für 
Veranstaltungstechnik oder der Ordnungsdienstleiter auch für die Zeiträume des 
Auf und Abbaus.

7. Sicherheitsanordnung
Die Ordnungsbehörden sowie der eingesetzte Veranstaltungsleiter, der Verant
wortliche für Veranstaltungstechnik sowie der Ordnungsdienstleiter sind berech
tigt, Weisungen im Rahmen der Sicherheitsbestimmungen zu geben. Diesen 
Weisungen ist in jedem Fall Folge zu leisten.

Auf dem Veranstaltungsgelände gilt ein generelles Rauchverbot in Hallen, Kongress
sälen, Tagungsräumen, Restaurants, Cafeterien, mobilen Gastronomiezonen und 
Service bereichen – mit Ausnahme speziell hierfür ausgewiesener Raucherbereiche.

Ergänzungsvereinbarung zu den 
Allgemeinen Teilnahmebedingungen 
für Messen und Ausstellungen

Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten  
(Sonderbauverordnung – SBauVO)  
Anwendung auf Schloss Lembeck (Dorsten) 

Gesetz zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern  
in Nordrhein-Westfalen (Nichtraucherschutzgesetz NRW – NiSchG NRW) 
Anwendung auf Schloss Lembeck (Dorsten)
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